
 
Judo & Ju Jitsu Club Winterthur 
 

 

  

 

Austritt aus dem Verein 
Was ist zu tun? 

 
Ein Austritt ist unter Berücksichtigung einer 
Kündigungsfrist von einem Monat immer wie folgt 
möglich: 
 
jeweils auf den 31.12. des Jahres 
 
Der Austritt ist IMMER schriftlich an das Sekretariat zu 
melden: 
 
sekretariat@jjcw.ch oder 
 
Gaby Brändle 
Sekretariat JJCW 
Am Chatzenbach 3 
8488 Turbenthal 
 
Der Judo- oder Ju-Jitsupass ist einzureichen, damit der 
Austritt darin vermerkt werden kann. 
 
Vielen Dank für die Kenntnisnahme. 
 
 
Der Vorstand des JJCW 
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